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Erster Teil 

§ 1 Promotion 

(1) Der Fachbereich Erziehungs- und Kulturwissenschaften der Universität Osnabrück verleiht den 

Grad einer Doktorin oder eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) für wissenschaftliche Leistungen 

auf dem Gebiet der Erziehungswissenschaft, der Evangelischen Theologie, der Islamischen Theolo-

gie, der Katholischen Theologie, der Musikwissenschaft, des Sachunterrichts sowie der Sportwis-

senschaft. 

(2) Die Promotion dient dem Nachweis der Befähigung zu vertiefter selbstständiger wissenschaftlicher 

Arbeit. 

§ 2 Promotionsleistungen 

Als Promotionsleistungen sind 

(a) eine wissenschaftliche Abhandlung (Dissertation), deren Gegenstand zum Gebiet der Erziehungs-

wissenschaft, der Evangelischen Theologie, der Islamischen Theologie, der Katholischen Theologie, 

der Musikwissenschaft, des Sachunterrichts oder der Sportwissenschaft gehört (§ 10)  

sowie 

(b) eine mündliche Prüfung (§§ 15a, 15b) 

zu erbringen. 

§ 3a Promotionsausschuss 

(1) 1Zur Durchführung der Promotionsordnung wird ein ständiger Promotionsausschuss gebildet. 2Der 

Promotionsausschuss trifft Entscheidungen im Zusammenhang mit der Promotion, soweit es nicht 

um die Bewertung der Promotionsleistungen geht.  

(2) Im Falle einer interdisziplinären Arbeit beschließen die Promotionsausschüsse der betroffenen Fach-

bereiche förmlich vor Beginn der Arbeit entsprechend dem Schwerpunkt der Arbeit über die Zu-

ständigkeit i.S.v. Absatz 1 Satz 2. 

(3) 1Dem Promotionsausschuss gehören die Mitglieder der Professorengruppe sowie die habilitierten 

Mitglieder des Fachbereichsrates an. 2Im Falle einer interdisziplinären Arbeit soll zusätzlich eine 

Vertreterin oder ein Vertreter des betroffenen Fachgebietes mit entsprechender Qualifikation bera-

tend hinzugezogen werden. 3Die Vertretung der Mitglieder des Promotionsausschusses bestimmt 

sich nach den Vorschriften über ihre Stellvertretung im Fachbereichsrat. 4Die Qualifikation der Ver-

treterinnen oder Vertreter muss jener der regulären Mitglieder entsprechen. 

(4) 1Der Promotionsausschuss wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder für die Dauer von zwei Jahren 

eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertre-

ter. 2Wiederwahl ist zulässig. 

(5) 1Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Promotionsausschusses vor und führt sie aus. 
2Sie oder er berichtet dem Promotionsausschuss laufend über ihre oder seine Tätigkeit. 

(6) 1Der Promotionsausschuss entscheidet mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. 2Bei Stim-

mengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(7) 1Entscheidungen des Promotionsausschusses sind der Bewerberin oder dem Bewerber schriftlich 

mitzuteilen. 2Ablehnende Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 

zu versehen. 
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§ 3b Promotionsausschuss für Katholische Theologie 

(1) Der ständige Promotionsausschuss besteht aus den Mitgliedern der Professorengruppe sowie den 

habilitierten Mitgliedern des Faches Katholische Theologie der Universität Osnabrück und der Uni-

versität Vechta gemäß Kooperationsvereinbarung zum Konkordat vom 29.10.1993. 

(2) § 3a Absätze 1, 2; Absatz 3 Sätze 2 und 4, sowie Absätze 4 bis 7 gelten entsprechend. 

§ 4 Gliederung des Promotionsverfahrens 

1Das Promotionsverfahren gliedert sich in 

I. die Annahme als Doktorandin oder Doktorand (Vorverfahren) und 

II. die Zulassung zur Promotion (Hauptverfahren). 

I. Vorverfahren 

§ 5a Betreuerin oder Betreuer 

(1) 1Die Bewerberin oder der Bewerber schlägt eine Betreuerin oder einen Betreuer vor, die oder der 

bereit ist, das Promotionsverfahren zu begleiten. 2Aufgabe der Betreuerin oder des Betreuers ist es, 

sowohl die Bewerberin oder den Bewerber als auch den Promotionsausschuss während des Vor- und 

Hauptverfahrens zu beraten. 3Die Betreuerin oder der Betreuer haben darauf hinzuwirken, dass die 

von ihr oder ihm betreute Bewerberin oder der betreute Bewerber die Dissertation selbstständig er-

stellt und dass das Promotionsverfahren in angemessenem Zeitraum zum Abschluss gebracht wird. 

(2) 1Die Betreuerin oder der Betreuer muss Professorin oder Professor, Juniorprofessorin oder Junior-

professor einschließlich außerplanmäßiger Professorin oder außerplanmäßiger Professor (§ 16 Ab-

satz 2 Nr. 1, § 35a S. 1 NHG), im Ruhestand befindliche Professorin oder Professor, entpflichtete 

Professorin oder entpflichteter Professor, Honorarprofessorin oder Honorarprofessor (§ 35 Absatz 1 

NHG), nichtbeurlaubte Privatdozentin oder nichtbeurlaubter Privatdozent, nichtbeurlaubte außer-

planmäßige Professorin oder nichtbeurlaubter außerplanmäßiger Professor (§§ 9a und 35a S. 2 

NHG) der Universität Osnabrück sein. 2Ein promoviertes, nicht habilitiertes Mitglied des Fachbe-

reichs sollte als Betreuerin oder Betreuer zugelassen werden, sofern diese oder dieser die Mittel für 

die Stelle der Doktorandin oder des Doktoranden selbst eingeworben hat. 3Die Betreuerin oder der 

Betreuer muss durch Denomination, Lehrbefugnis oder Forschungsleistungen für das Fach oder 

Fachgebiet ausgewiesen sein, aus dem die Dissertation gewählt ist. 

(3) 1Professorinnen und Professoren von Fachhochschulen können sowohl als Betreuerin und Betreuer 

als auch als Co-Betreuerin und Co-Betreuer fungieren. In beiden Fällen ist jeweils eine Co-Betreu-

ung bzw. Betreuung durch eine nach Absatz 2 zur Betreuung berechtigte Person des Fachbereichs 

Erziehungs- und Kulturwissenschaften vorzusehen. 

(4) In begründeten Fällen ist eine Co-Betreuung aus dem Bereich der Universität bei fachinternen und 

fachübergreifenden interdisziplinären Themenstellungen auf Antrag möglich. 

(5) Die Betreuerin, der Betreuer oder die Co-Betreuerin oder der Co-Betreuer gehört der Promotions-

kommission gemäß § 13a und b an. 

(6) 1Die Betreuerin oder der Betreuer wird durch den Promotionsausschuss benannt, wenn die Bewer-

berin oder der Bewerber gemäß § 7 als Doktorandin oder als Doktorand angenommen ist. 2Auf be-

gründeten Antrag der Doktorandin oder des Doktoranden entscheidet der Promotionsausschuss über 

einen Wechsel der Betreuung. 
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(7) 1Betreuerin oder Betreuer und Doktorandin oder Doktorand schließen spätestens innerhalb von 

sechs Monaten nach Zusage der Betreuung einen IDP (Individueller Entwicklungsplan zur Promo-

tion / Individual Development Plan) ab. 2Sind Professorinnen und Professoren einer Fachhochschule 

Betreuerin oder Betreuer, ist der IDP auch von den Co-Betreuerinnen oder Co-Betreuern zu unter-

zeichnen. 3Die Aufbewahrung selbst obliegt den Betreuenden. 4Das Formblatt zur Dokumentation 

des Abschlusses des IDP ist der/dem Vorsitzenden des Promotionsausschuss einzureichen. (Anlage 

6) 

(8) 1Unbeschadet des Absatzes 6 Satz 1 kann die Betreuerin oder der Betreuer das Betreuungsverhältnis 

lösen, wenn 

a) sich die Doktorandin oder der Doktorand nachträglich als ungeeignet erweist, 

b) sich trotz hinreichender Betreuung nach hinreichend langer Bearbeitungszeit zeigt, dass ein er-

folgreicher Abschluss des Promotionsverfahrens binnen angemessener Zeit nicht mehr zu erwar-

ten ist  

und/ oder 

c) die Vertrauensgrundlage des Betreuungsverhältnisses zerstört ist und ein Zusammenwirken nicht 

mehr möglich erscheint.  

 2Entsprechendes gilt für die Doktorandin oder den Doktoranden. 2Die Auflösung des Betreuungs-

verhältnisses ist dem Promotionsausschuss mit Begründung schriftlich mitzuteilen. 

§ 5b Betreuerin oder Betreuer im Fach Katholische Theologie 

1Gemäß Kooperationsvereinbarung zum Konkordat vom 29.10.1993 können die Betreuerin oder der Be-

treuer im Fach Katholische Theologie ebenfalls Professorin oder Professor des Instituts für Katholische 

Theologie der Universität Vechta sein. 2§5a Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 6 Antrag auf Annahme als Doktorandin oder Doktorand 

(1) 1Das Gesuch auf Annahme als Doktorandin oder Doktorand ist schriftlich unter Angabe des Disser-

tationsthemas und unter Benennung der Betreuerin oder des Betreuers an den Promotionsausschuss 

zu richten. 2Der Eingang des Antrags ist aktenkundig zu machen und der Bewerberin oder dem 

Bewerber unverzüglich zu bestätigen. 

(2) Dem Gesuch sind beizufügen: 

(a) ein in deutscher oder, sollte die Dissertation in englischer Sprache abgefasst werden, ein in eng-

lischer Sprache abgefasster Abriss des Lebenslaufs, der auch über den wissenschaftlichen Bil-

dungsgang der Bewerberin oder des Bewerbers Aufschluss gibt, 

(b) ein in deutscher oder, sollte die Dissertation in englischer Sprache abgefasst werden, ein in  eng-

lischer Sprache abgefasstes Exposé über das Promotionsvorhaben, das den Stand der Forschung 

unter Angabe der relevanten Literatur, das geplante methodische Vorgehen unter Darlegung des 

Arbeits- und Zeitplans sowie ggf. die einschlägige Qualifikation der Bewerberin oder des Be-

werbers darlegt. Basiert das Promotionsverfahren auf einer vorgängigen Qualifikationsarbeit 

(§ 10 Absatz 2), ist dies zu begründen und die substanzielle Erweiterung in der Dissertation 

schriftlich dazustellen, 

(c) der Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung, 

(d) eine Erklärung über etwaige frühere Promotionsgesuche (§ 20 Absatz 3), 

(e) eine Einverständniserklärung der Betreuerin oder des Betreuers, 

(f) das Diplom-, Magister-, Master-, oder Staatsprüfungszeugnis eines einschlägigen Studiengangs 

an einer deutschen Hochschule oder Belege über ein abgeschlossenes gleichwertiges Studium an 

einer vergleichbaren ausländischen Hochschule, 
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(g) im Falle eines Promotionsvorhabens aus dem Fach der Katholischen Theologie zudem der Nach-

weis über fachgebundene Kenntnisse der lateinischen Sprache sowie Nachweise über fachge-

bundene Grundkenntnisse der griechischen oder hebräischen Sprache, im Falle einer Disserta-

tion in den Fächern Altes oder Neues Testament der Nachweis über fachgebundene Kenntnisse 

der lateinischen Sprache sowie Nachweise über fachgebundene Grundkenntnisse der griechi-

schen und hebräischen Sprache; der Nachweis über fachgebundene Grundkenntnisse beinhaltet: 

die Kenntnis des Grundwortschatzes und der elementaren Formenbildung, den Einblick in ein-

fache syntaktische Strukturen und die Befähigung zur Nutzung wichtiger Hilfsmittel (Wörterbü-

cher und theologische Fachlexika); der Nachweis über fachgebundene Kenntnisse beinhaltet: die 

Fähigkeit, einfache theologisch relevante lateinische, griechische bzw. hebräische Texte zu le-

sen, zu übersetzen und zu verstehen sowie einschlägige Fachliteratur für die selbstständige wis-

senschaftliche Arbeit nutzen zu können,  

(h) im Falle eines Promotionsvorhabens aus dem Fach der Evangelischen Theologie in der Regel 

der Nachweis fachgebundener Kenntnisse in zwei der drei klassischen Sprachen Hebräisch, 

Griechisch und Latein, 

(i) ein Gutachten der Betreuerin oder des Betreuers über die Eignung des Themas für eine Disser-

tation. 

(3) 1Werden gemäß § 6 Absatz 2 Buchstabe (f) ausländische Studienabschlüsse nachgewiesen, so prüft 

der Promotionsausschuss, ob diese den deutschen Abschlüssen im Sinne von § 6 Absatz 2 Buch-

stabe (f) gleichwertig sind. 2Dabei sind rechtsverbindliche zwischenstaatliche Abkommen, die An-

erkennungsempfehlungen der Kultusministerkonferenz (Zentralstelle für ausländisches Bildungs-

wesen) oder der Hochschulrektorenkonferenz zu Grunde zu legen. 3Die Anerkennung kann von Auf-

lagen abhängig gemacht werden. 

(4) 1Anstelle des in § 6 Absatz 2 Buchstabe (f) geforderten Abschlusses kann auch ein anderer Hoch-

schulabschluss nachgewiesen werden. 2Über die Anerkennung und evtl. erforderlichen Zusatzleis-

tungen entscheidet der Promotionsausschuss. 

(5) 1Ausländische Bewerberinnen oder Bewerber, die keinen deutschen Schul- oder Hochschulab-

schluss besitzen, haben deutsche Sprachkenntnisse im Sinne von § 18 Absatz  10 NHG nachzuwei-

sen. 2Ausnahmen können zugelassen werden. 

(6) Sämtliche eingereichten Unterlagen – außer Urschriften und Zeugnisse, von denen beglaubigte Ab-

lichtungen vorzulegen sind – gehen in das Eigentum der Hochschule über. 

§ 7 Annahme als Doktorandin oder Doktorand 

(1) Über die Annahme als Doktorandin oder Doktorand entscheidet der Promotionsausschuss unter Be-

rücksichtigung 

a) des durch die Betreuerin oder den Betreuer erstellten Gutachtens über die Eignung des Disserta-

tionsthemas und  

b) des erbrachten Nachweises der wissenschaftlichen Qualifikation der Bewerberin oder des Be-

werbers. 

(2) 1Änderungen des Dissertationsthemas oder ein Wechsel der Betreuerin oder des Betreuers müssen 

vom Promotionsausschuss genehmigt werden. 2Bei wesentlichen inhaltlichen Abweichungen muss 

ein neues Exposé gem. § 6 Abs. 2 Buchst. b) vorgelegt werden. 

(3) Der Nachweis über die wissenschaftliche Qualifikation gilt als erbracht, wenn nach Absolvierung 

eines einschlägigen Hochschulstudienganges ein erheblich über dem Durchschnitt liegendes Dip-

lom-, Magister-, Master- oder Staatsprüfungszeugnis (Gesamtnote mindestens gut) vorgelegt wird. 
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(4) 1Weist das Zeugnis nicht den in Absatz 3 normierten Durchschnitt des Zeugnisses aus, wird die 

wissenschaftliche Qualifikation durch die Betreuerin oder den Betreuer sowie eine von Prüfungs-

ausschuss bestellte weitere Prüferin oder einen bestellten weiteren Prüfer i.S.d. § 5 Absatz 2 im Rah-

men einer Eignungsprüfung festgestellt. 2Die Eignungsprüfung wird als mündliche Prüfung von 

30 Minuten Dauer über fachliche Grundlagen des geplanten Dissertationsthemas durchgeführt. 3Sie 

wird als „bestanden“ oder „nicht bestanden“ gewertet. 4Über die Eignungsprüfung wird ein Proto-

koll angefertigt. 

§ 8 Immatrikulation  

Doktorandinnen und Doktoranden haben sich als Promotionsstudierende einzuschreiben. 

II. Hauptverfahren 

§ 9 Zulassung zur Promotion 

(1) 1Das Gesuch um Zulassung zur Promotion ist schriftlich an den Promotionsausschuss zu richten. 
2Es kann erst eingereicht werden, wenn die Doktorandin oder der Doktorand die Arbeit zuvor im 

jeweiligen Fach durch einen Vortrag z.B. im Rahmen eines Kolloquiums vorgestellt hat. 3Näheres 

regelt der Fachbereich. 

(2) Dem Gesuch sind beizufügen: 

(a) mindestens fünf Exemplare der Dissertation,  

(b) eine Versicherung an Eides Statt über die Eigenständigkeit der erbrachten wissenschaftlichen 

Leistung laut Anlage 1, 

(c) Vorschläge für die Fachgebiete der mündlichen Prüfung nach § 15a Absatz 4, 

(d) unter den Voraussetzungen des § 6 Absatz 4 der Nachweis und die Bestätigung der Betreuerin 

oder des Betreuers über erfolgreich abgeschlossene Promotionsstudien. 

(3) Durch die Zulassung zur Promotion erwirbt die Doktorandin oder der Doktorand den Anspruch auf 

Bewertung ihrer oder seiner Dissertation und auf Durchführung des Hauptverfahrens. 

(4) Die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses stellt die Dissertation den nach Maßgabe des 

§ 11 bestellten Referentinnen oder Referenten zu.  

A. Schriftliche Abhandlung 

§ 10 Dissertation 

(1) Die Dissertation muss die Befähigung der Verfasserin oder des Verfassers zu vertiefter und selbst-

ständiger wissenschaftlicher Arbeit erweisen und einen Beitrag zum Fortschritt der Wissenschaft 

auf dem Gebiet der Erziehungswissenschaft, der Evangelischen Theologie, der Islamischen Theolo-

gie, der Katholischen Theologie, der Musikwissenschaft, des Sachunterrichts oder der Sportwissen-

schaft darstellen. 

(2) 1Eine auf einer Master-, Magister- oder Diplomarbeit oder einer anderen vorgängigen Qualifika-

tionsarbeit basierende wissenschaftliche Arbeit kann als Dissertation anerkannt werden. 2Vorausset-

zung dafür ist, dass der Neuansatz der Dissertation dargelegt und erklärt wird und dieser die Anfor-

derungen nach Absatz 1 erfüllt. 3Art und Umfang der Übernahme von Kapiteln und Vorarbeiten sind 

in der Dissertation kenntlich zu machen.  
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(3) 1Eine von mehreren gemeinsam verfasste Arbeit kann bei geeigneter Themenstellung, insbesondere 

bei interdisziplinären Arbeiten, für jede Bewerberin oder für jeden Bewerber als Dissertation aner-

kannt werden. 2Voraussetzung ist, dass die für das einzelne Promotionsverfahren zu berücksichti-

genden Beiträge zweifelsfrei dieser Bewerberin oder diesem Bewerber zugerechnet werden können, 

deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sind und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen. 3Die 

Beiträge sind umfassend im Rahmen der Erklärung gemäß Anlage 1 darzulegen und zu beschreiben. 

(4) 1Es kann - außer auf dem Fachgebiet der Evangelischen Theologie - eine Arbeit vorgelegt werden, 

die aus mindestens drei Einzelarbeiten besteht und in ihrer Qualität und Quantität eine einer Mono-

graphie gleichwertige Leistung im Sinne des Absatz 1 darstellt (kumulative Dissertation). 2Zum 

Zeitpunkt der Einreichung der Dissertationsleistung müssen wenigstens drei Einzelbeiträge in fach-

üblichem Umfang zur Veröffentlichung angenommen sein. 3Wenigstens zwei der drei zur Veröf-

fentlichung angenommenen Beiträge müssen zu diesem Zeitpunkt ein wissenschaftliches Begutach-

tungsverfahren (Peer-Review) erfolgreich durchlaufen haben. 4Eine kumulative Arbeit muss einen 

Gesamttitel erhalten. 5Sie enthält überdies eine Liste mit den Titeln der Einzelarbeiten und eine 

Rahmenschrift von ca. 90.000 Zeichen (einschl. Leerzeichen), welche die in die kumulative Arbeit 

eingefügten Einzelarbeiten in den Kontext der aktuellen Fachdiskussion einordnet. 6Sie hat eine 

Einleitung sowie eine abschließende Gesamtdiskussion zu umfassen. 7Die angestrebte Form einer 

kumulativen Dissertationsleistung ist in der Promotionsvereinbarung mit der Betreuerin oder dem 

Betreuer schriftlich im Individuellen Entwicklungsplan zu dokumentieren. 8Bei kumulativen Pro-

motionsleistungen, die in Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern 

entstanden sind, ist eine Erstautorenschaft der Doktorandin oder des Doktoranden erforderlich. 9Der 

Anteil der Eigenleistung der Doktorandin oder des Doktoranden muss eindeutig abgrenzbar und 

bewertbar sein. 10Die Doktorandin oder der Doktorand ist verpflichtet, ihren oder seinen Anteil bei 

der Konzeption, Durchführung und Berichtsabfassung in einem gesonderten Antrag im Einzelnen 

detailliert und auf Anfrage überprüfbar darzulegen. 11Wurden eine oder mehrere der in die kumula-

tive Arbeit eingefügten Einzelarbeiten in gemeinsamer Autorenschaft mit der Betreuerin bzw. dem 

Betreuer verfasst, ist ein drittes Gutachten einzuholen.  

(5) 1Die Dissertation muss in deutscher Sprache oder englischer Sprache abgefasst sein. 2Die Abfassung 

in englischer Sprache bedarf der Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers.  

§ 11 Referentinnen oder Referenten 

(1) 1Der Promotionsausschuss bestellt für die Beurteilung der Dissertation mindestens zwei Referentin-

nen oder Referenten. 2§ 5a Absatz 2 gilt entsprechend. 3Die Betreuerin oder der Betreuer sowie ggf. 

die Co-Betreuerin oder der Co-Betreuer sind in der Regel als Referentin oder Referent zu bestellen. 
4Mindestens eine Referentin oder ein Referent muss dem Fachbereich Erziehungs- und Kulturwis-

senschaften angehören. 

(2) Sofern das Fachgebiet eines anderen Fachbereichs berührt wird und es zur Beurteilung der Disser-

tation geboten erscheint, ist eine weitere Fachvertreterin oder ein weiterer Fachvertreter als Refe-

rentin oder Referent zu bestellen. 

(3) Referentinnen oder Referenten, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Universität Osnabrück 

sind, haben im Promotionsverfahren die Rechte der ihr angehörenden Mitglieder. 

(4) Für die Beurteilung einer Gemeinschaftsarbeit muss sich die Begutachtung mindestens einer Refe-

rentin oder eines Referenten auf die gesamte Arbeit erstrecken. 

§ 12 Beurteilung der Dissertation 

(1) 1Jede Referentin oder jeder Referent erstattet in der Regel innerhalb von acht Wochen nach Zustel-

lung ein schriftliches Gutachten über die Dissertation und schlägt ihre Annahme oder Ablehnung 

vor. 2Über eine Fristverlängerung entscheidet der Promotionsausschuss. 
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(2) 1Der Vorschlag zur Annahme der Dissertation ist mit einer Bewertung entsprechend der Notenstufen 

 summa cum laude  = 0 ausgezeichnet 

 magna cum laude  = 1 sehr gut 

 cum laude  = 2 gut 

 rite  = 3 genügend 

 non rite  = 4 ungenügend 

 zu verbinden. 

 2Sofern die Dissertation durch eine Referentin oder einen Referenten abgelehnt wird, gilt für die 

Bildung des arithmetischen Mittels die Note 4,00. 3Im Falle einer Gemeinschaftsarbeit erfolgen die 

Gutachten und die Bewertung für jeden Einzelbeitrag getrennt. 

(3) 1Die Dissertation sowie die Gutachten werden für die Dauer von drei Wochen im Fachbereich zur 

vertraulichen Einsichtnahme ausgelegt; hiervon setzt die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Pro-

motionsausschusses die Mitglieder des Promotionsausschusses schriftlich in Kenntnis und macht 

dies hochschulöffentlich bekannt. 2Promovierte Mitglieder und Angehörige des Fachbereichs haben 

das Recht, die Dissertation sowie die Gutachten einzusehen und schriftlich Stellung zu nehmen. 
3Sofern durch die Dissertation das Fachgebiet eines anderen Fachbereichs berührt wird, steht das 

Recht zur Einsicht- und Stellungnahme auch den promovierten Mitgliedern und Angehörigen dieses 

Fachbereichs zu. 4Die Stellungnahme zur Dissertation darf erst nach erfolgter Auslage der Gutachten 

erfolgen; sie ist jedoch spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Ende der Auslegungsfrist abzuge-

ben. 

(4) 1Die Dissertation gilt als mit dem arithmetischen Mittel der vorgeschlagenen Einzelnoten angenom-

men, wenn keine gegenteilige Stellungnahme gemäß Absatz 3 vorliegt. 2Bei der Berechnung des 

arithmetischen Mittels werden alle Dezimalstellen außer den ersten beiden ohne Rundung gestri-

chen. 3Für die Gesamtnote der Dissertation gilt Absatz 2 entsprechend.  

(5) 1Ist die Dissertation nicht von allen Referentinnen oder Referenten zur Annahme empfohlen worden 

oder weichen die Noten um zwei oder mehr Notenstufen voneinander ab, muss mindestens eine 

weitere Referentin oder ein weiterer Referent bestellt werden. 2Liegen Einsprüche gemäß Absatz 3 

vor, entscheidet der Promotionsausschuss über das weitere Vorgehen. 3Die nach den Bestimmungen 

des § 11 bestellten Referentinnen oder Referenten müssen, sofern sie nicht dem Promotionsaus-

schuss als Mitglieder angehören, mit beratender Stimme einbezogen werden. 

(6) Nach Eingang des weiteren Gutachtens oder der weiteren Gutachten entscheidet der Promotionsaus-

schuss über die Annahme der Dissertation und die Bewertung gemäß Absatz 4. 

(7) Der Promotionsausschuss kann aufgrund des Vorschlags einer Referentin oder eines Referenten 

oder aufgrund eines Vorschlags in einer Stellungnahme Anforderungen an die Überarbeitung der 

Dissertation für die zu veröffentlichende Fassung festlegen. 

(8) 1Die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses teilt der Doktorandin oder dem Doktoranden 

die Annahme oder die Ablehnung der Dissertation in der Regel drei Monate, längstens jedoch fünf 

Monate nach der Zulassung zur Promotion mit. 2Gutachten und Stellungnahmen i.S.v. § 12 Absatz 3 

werden gleichzeitig übersandt. 

(9) 1Ist die Dissertation abgelehnt worden, ist das Promotionsverfahren beendet. 2Eine Ausfertigung der 

abgelehnten Arbeit ist mit sämtlichen Gutachten und Stellungnahmen i.S.v. § 12 Absatz 3 zu den 

Akten zu nehmen. 3Der Doktorandin oder dem Doktoranden kann gestattet werden, die Dissertation 

in einer Neubearbeitung wieder einzureichen. 4§ 9 gilt entsprechend. 

B. Mündliche Prüfung 

§ 13  Durchführung 

(1) Nach Annahme der Dissertation findet die mündliche Prüfung vor der Promotionskommission 

(§13a) statt.  
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(2) Die mündliche Prüfung ist in allen Teilen als Einzelprüfung durchzuführen. 

(3) In begründeten Ausnahmefällen kann die oder der Vorsitzende mit Einwilligung der Kandidatin 

oder des Kandidaten entscheiden, dass höchstens zwei Mitglieder der Promotionskommission als 

anwesend gelten, sofern eine Zuschaltung mit Hilfe von verfügbaren technischen Einrichtungen zur 

Bild- und Tonübertragung (Videokonferenz) erfolgen kann, die eine umfassende Wahrnehmung des 

Prüfungsgeschehens gewährleisten. 

(4) Im Falle einer Zuschaltung von einem oder zwei Mitgliedern der Promotionskommission müssen 

wenigstens zwei weitere Mitglieder der Promotionskommission ohne Zuschaltung technischer Ein-

richtungen zur Bild- und Tonübertragung anwesend sein.  

(5) Der Betreuer oder die Betreuerin der Promotion soll anwesend sein. 

(6) Ein begründeter Ausnahmefall ist im Protokoll zu begründen und liegt insbesondere vor, wenn auf-

grund der Anordnung einer Behörde soziale Kontakte zu beschränken sind.  

(7) Eine Zuschaltung der Kandidatin oder des Kandidaten sind nicht zulässig.  

§ 13a  Promotionskommission 

(1) 1Die Promotionskommission besteht mindestens aus drei und höchstens aus sechs Mitgliedern. 

Diese werden vom jeweiligen Promotionsausschuss bestellt. 2Bei der Bestellung der Mitglieder kön-

nen die Vorschläge der Bewerberin oder des Bewerbers berücksichtigt werden. 3Die Promotions-

kommission wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. 

(2) 1Die Zusammensetzung der Promotionskommission soll eine hinreichende fachliche Breite sichern. 
2Durch den Gegenstand der Dissertation berührte Fachgebiete anderer Fachbereiche sowie die von 

der Kandidatin oder den Kandidaten benannten Fachgebiete für das Rigorosum nach § 9 Absatz 2(c) 

sollen bei der Zusammensetzung der Kommission berücksichtigt werden. 

(3) 1Die Betreuerin oder der Betreuer und wenigstens eine (weitere) Referentin oder ein (weiterer) Re-

ferent müssen der Promotionskommission angehören. 2§ 5 Absatz 2 gilt entsprechend mit der Maß-

gabe, dass mindestens zwei Mitglieder der Promotionskommission der Professorengruppe des Fach-

bereichs Erziehungs- und Kulturwissenschaften angehören müssen. 

(4) 1§ 3a Absatz 6 gilt entsprechend. 2Stimmenenthaltungen sind nicht zulässig. 

§ 13b  Promotionskommission für Katholische Theologie 

1Abweichend von § 13a Absatz 1 findet die mündliche Prüfung vor einer mindestens aus vier Mitgliedern 

bestehenden Promotionskommission statt. 2§ 5 Absatz 2 gilt entsprechend, mit der Maßgabe, dass diese 

dem Fach Evangelische Theologie, Islamische Theologie oder Katholische Theologie angehören müssen. 
3Im Übrigen gilt § 13a entsprechend. 

§ 14 Formalia 

(1) 1Die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses bestimmt im Einvernehmen mit den Mitglie-

dern der Promotionskommission den Termin der mündlichen Prüfung. 2Die mündliche Prüfung soll 

innerhalb von vier Wochen nach der Annahme der Dissertation stattfinden, sofern dem nicht wich-

tige persönliche Gründe der Bewerberin oder des Bewerbers entgegenstehen. 

(2) 1Die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses lädt die Doktorandin oder den Doktoranden 

sowie die Mitglieder der Promotionskommission zur mündlichen Prüfung und gibt den Termin 

hochschulöffentlich bekannt. 2Vor der mündlichen Prüfung ist erneut ein Exemplar der Dissertation 

zur Einsicht für die promovierten Mitglieder des Fachbereiches und, sofern ein Fachgebiet eines 

anderen Fachbereiches berührt wird, auch für die Mitglieder jenes Fachbereiches im Dekanat aus-

zulegen. 
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(3) 1Die mündliche Prüfung ist hochschulöffentlich. 2Sie wird von der Vorsitzenden oder dem Vorsit-

zenden der Promotionskommission geleitet. 3Über die wesentlichen Gegenstände der mündlichen 

Prüfung, ihre Bewertung und über die tragenden Erwägungen der Bewertungsentscheidung ist ein 

Protokoll zu führen. 4Es ist von den Mitgliedern der Promotionskommission zu unterzeichnen. 

(4) 1Bleibt die Bewerberin oder der Bewerber der mündlichen Prüfung unentschuldigt fern, so gilt die 

Prüfung als insgesamt nicht bestanden. 2Bei entschuldigtem Fernbleiben wird ein neuer Termin ent-

sprechend Absatz 1 bestimmt. 3Über die Anerkennung der Entschuldigung entscheidet der Promo-

tionsausschuss. 

§ 15 Formen der Mündlichen Prüfung 

Die Mündliche Prüfung erfolgt entweder als Kombination von Disputation und Rigorosum (§15a) oder als 

Große Disputation (§15b). 

§ 15a  Disputation und Rigorosum 

(1) 1In der Disputation soll die Bewerberin oder der Bewerber nachweisen, dass sie oder er den Gegen-

stand der Dissertation wissenschaftlich darlegen und gegen kritische Einwände verteidigen kann. 
2Weiterhin soll die Disputation den Nachweis erbringen, dass die Bewerberin oder der Bewerber, 

ausgehend vom Gegenstand der Dissertation, das betreffende Fachgebiet beherrscht. 

(2) 1Die Disputation besteht aus einem hochschulöffentlichen Vortrag von höchstens 30 Minuten 

Dauer, der die Ziele, Methoden und Ergebnisse der Dissertation darstellt und allgemein verständlich 

macht. 2Hieran schließt sich unmittelbar eine Diskussion von 15 bis 30 Minuten Dauer über die 

Ziele, Methoden und Ergebnisse der Dissertation an. 3Die Gesamtdauer des Vortrages und der sich 

anschließenden Diskussion soll 60 Minuten Dauer nicht überschreiten. 4Sie wird von der oder dem 

Vorsitzenden geleitet und durch Fragen aus dem Kreise der Promotionskommission eröffnet. 5Die 

oder der Vorsitzende hat das Recht, Fragen aus dem Kreise der Hochschulöffentlichkeit zuzulassen. 

(3) Im Rigorosum soll die Bewerberin oder der Bewerber nachweisen, dass sie oder er interdisziplinäre 

Zusammenhänge erkennen und darstellen kann. 

(4) 1Das Rigorosum besteht aus einem Prüfungsgespräch in drei Teilprüfungen von je 20 Minuten 

Dauer. 2Das Prüfungsgespräch erstreckt sich auf drei Fachgebiete, die auch der jeweiligen Fachwis-

senschaft entnommen werden können. 3Die Fachgebiete werden vom Promotionsausschuss auf Vor-

schlag der Kandidatin oder des Kandidaten festgelegt.  

(5) Sofern der Nachweis über erfolgreich erbrachte Zusatzleistungen vorliegt  (§ 6 Absatz 4), erstreckt 

sich das Prüfungsgespräch auch auf die entsprechenden Inhalte. 

(6) 1Prüferinnen und Prüfer sind die Mitglieder der Promotionskommission. 2Das Rigorosum kann in 

demselben Rahmen durchgeführt werden wie die Disputation im Sinne von § 15a Absatz 3 oder es 

kann in Gegenwart der Promotionskommission ohne weitere Anwesende stattfinden. 3Interessierte 

Zuhörerinnen oder Zuhörer können zugelassen werden, sofern die Bewerberin oder der Bewerber 

nicht widerspricht. 4Der Widerspruch muss vor Beginn der Prüfung geäußert werden. 

(7) 1§ 15a Absatz 2 gilt entsprechend. 2Das Rigorosum findet nach einer angemessenen Pause im An-

schluss an die Disputation statt. 

§ 15b  Große Disputation 

(1) 1Anstelle einer Disputation und drei 20minütigen Rigorosumsprüfungen nach § 15a kann auf Antrag 

der Bewerberin oder des Bewerbers auch eine Große Disputation durchgeführt werden. 2Über diesen 

Antrag entscheidet der Promotionsausschuss unter Berücksichtigung einer Stellungnahme des Be-

treuers.  
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(2) 1In der Großen Disputation soll die Bewerberin oder der Bewerber Ziele, Methoden und Ergebnisse 

der Dissertation in einem höchstens 30minütigen Vortrag darstellen und allgemein verständlich ma-

chen. 2In der daran anschließenden Diskussion von 60 bis 90 Minuten Dauer soll die Bewerberin 

oder der Bewerber die Fähigkeit nachweisen, den Gegenstand der Dissertation wissenschaftlich dar-

zulegen und gegen kritische Einwände zu verteidigen. 3Darüber hinaus soll die Bewerberin oder der 

Bewerber die Fähigkeit nachweisen, seine Forschungsergebnisse sowohl in das betreffende Fachge-

biet als auch in das weitere wissenschaftliche Umfeld einzuordnen. 4Dabei geht die Disputation in-

haltlich und methodologisch über das Thema der wissenschaftlichen Arbeit hinaus.  

(3) 1Die Diskussion wird von der oder dem Vorsitzenden geleitet und durch Fragen aus dem Kreise der 

Promotionskommission eröffnet. 2Die oder der Vorsitzende hat das Recht, Fragen aus dem Kreise 

der Hochschulöffentlichkeit zuzulassen. 

§ 15c  Rigorosum auf dem Gebiet der Katholischen Theologie 

Abweichend von § 15a Absatz 4 erstreckt sich das Rigorosum auf Gegenstände aus den drei Fachgebiets-

gruppen der Katholischen Theologie, denen die Dissertation nicht zugeordnet ist.  

§ 16 Beurteilung der mündlichen Prüfung 

(1) Unmittelbar im Anschluss an die mündliche Prüfung entscheidet die Promotionskommission in 

nichtöffentlicher Sitzung über das Ergebnis. 

(2) Die mündliche Prüfung nach § 15a ist bestanden, wenn sowohl die Disputation als auch das Rigo-

rosum bestanden sind.  

(3)  1Die Promotionskommission bestimmt die Note der Disputation in der Weise, dass jedes ihrer Mit-

glieder eine Note gemäß § 12 Absatz 2 nennt und sodann das arithmetische Mittel gebildet wird; 

hierbei werden alle Dezimalstellen bis auf die ersten beiden ohne Rundung gestrichen. 2Die Dispu-

tation ist bestanden, wenn das so errechnete Ergebnis mindestens die Note „rite“ ergibt. 

(4)  1Die Note jeder Teilprüfung im Rigorosum wird nach gemeinsamer Beratung in der Kommission 

von der Fachvertreterin oder dem Fachvertreter für das Teilprüfungsgebiet festgelegt. 2Das Rigoro-

sum ist bestanden, wenn das arithmetische Mittel der drei Teilprüfungen (mit Streichung der Dezi-

malstellen außer den ersten beiden ohne Rundung) mindestens die Note „rite“ gemäß § 12 Absatz 2 

ergibt.  

(5)  1In die Note der mündlichen Prüfung nach § 15a geht die Note der Disputation nach Absatz 3 zu 40 

% und die Note des Rigorosums nach Absatz 4  zu 60 % ein.   

(6) 1Die mündliche Prüfung nach § 15b ist bestanden, wenn die Disputation bestanden ist. 2Absatz 3 gilt 

entsprechend.  

(7) 1Hat die Kandidatin oder der Kandidat die mündliche Prüfung nicht bestanden, ist ihr oder ihm die 

Möglichkeit zu einmaliger Wiederholung zu geben, wenn sie oder er dies innerhalb einer Woche 

schriftlich beantragt. 2Sofern die Disputation nicht bestanden worden ist, erstreckt sich die Möglich-

keit der Wiederholung lediglich auf die Wiederholung der Disputation. 3Dies gilt bei nicht bestan-

denem Rigorosum entsprechend. 4Der Antrag ist an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Pro-

motionsausschusses zu richten. 5Die mündliche Prüfung kann frühestens vier Wochen und muss 

spätestens vor Ablauf von drei Monaten wiederholt werden. 

C. Weitere Verfahrensregelungen 

§ 17 Bewertung der Promotionsleistungen 

(1) Die Bewerberin oder der Bewerber ist zu promovieren, wenn die Dissertation und die mündliche 

Prüfung nach Maßgabe der §§ 12, 16 bestanden sind. 
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(2) 1In die Gesamtnote der Promotion gehen die ungerundete Note der Dissertation mit einem Gewicht 

von 2 und die ungerundete Note der mündlichen Prüfung mit einem Gewicht von 1 ein. 2Bei der so 

ermittelten Gesamtnote werden die Dezimalstellen außer den ersten beiden ohne Rundung gestri-

chen werden, für diese werden die Prädikate 

 ausgezeichnet (summa cum laude)       0 – 0,49 = 0 

 sehr gut (magna cum laude)    0,5 – 1,49 = 1 

 gut (cum laude)    1,5 – 2,49 = 2 

 genügend (rite)    2,5 – 3,49 = 3 

 ungenügend (non rite)    ab 3,5 = 4 

 erteilt. 

(3) Das Ergebnis der Bewertung der Promotionsleistungen ist der Bewerberin oder dem Bewerber un-

mittelbar im Anschluss an die mündliche Prüfung unter Ausschluss der Öffentlichkeit bekannt zu 

geben.  

(4) Auf Wunsch der Bewerberin oder des Bewerbers wird dieser oder diesem ein vorläufiges Promo-

tionszeugnis erteilt, das die Teilgebiete der mündlichen Prüfung sowie die Einzelnoten der Disser-

tation und der mündlichen Prüfung aufweist. 

§ 18 Veröffentlichung der Dissertation 

(1) 1Innerhalb von 18 Monaten nach der bestandenen mündlichen Prüfung hat die Bewerberin oder der 

Bewerber die Dissertation in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit durch Ver-

vielfältigung und Verbreitung zugänglich zu machen. 2Diese Verpflichtungen stellen eine Einheit 

im Sinne einer wissenschaftlichen Leistung dar. 

(2) Die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses kann auf begründeten Antrag der Doktorandin 

oder des Doktoranden in besonderen Fällen die Frist für die Ablieferung der Druckexemplare ver-

längern. 

(3) In angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird die Disser-

tation, wenn die Verfasserin oder der Verfasser neben dem für die Prüfungsakten des Fachbereichs 

erforderlichen Exemplar für die Archivierung in den Fällen b) und c) sechs Exemplare, die auf alte-

rungsbeständigem holz- und säurefreiem Papier ausgedruckt und dauerhaft haltbar gebunden sein 

müssen sowie im Fall d) drei Exemplare der Verlagsausgabe, unentgeltlich an die Hochschulbiblio-

thek abgeliefert und darüber hinaus die Verbreitung sicherstellt durch entweder  

(a) die Ablieferung einer elektronischen Version nach Maßgabe der „Vorläufigen Verfahrensord-

nung“ zur elektronischen Publikation einer Dissertation in der jeweils geltenden Fassung sowie 

von sechs Exemplaren, die auf alterungsbeständigem holz- und säurefreiem Papier ausgedruckt 

und dauerhaft haltbar gebunden sein müssen, 

(b) Vervielfältigungen von 40 Exemplaren jeweils in Buch- oder Fotodruck 

oder 

(c) den Nachweis der Veröffentlichung in einer Zeitschrift 

oder 

(d) den Nachweis einer Verbreitung über den Buchhandel durch einen gewerblichen Verleger mit 

einer Mindestauflage von 150 Exemplaren; auf der Rückseite des Titelblattes ist die Veröffent-

lichung als Dissertation unter Angabe des Dissertationsortes auszuweisen. 

(4) Im Fall b) ist die Hochschulbibliothek verpflichtet, die überzähligen Tauschexemplare vier Jahre 

lang in angemessener Stückzahl aufzubewahren. 

(5) In den Fällen a) und b) überträgt die Doktorandin oder der Doktorand der Hochschule das Recht, im 

Rahmen der gesetzlichen Aufgaben der Hochschulbibliothek weitere Kopien von ihrer oder seiner 

Dissertation herzustellen und zu verbreiten bzw. in Datennetzen zur Verfügung zu stellen. 
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(6) 1Weicht die in den Fällen c) und d) veröffentlichte Dissertation wesentlich von der begutachteten 

und bewerteten Dissertation ab, so ist vor ihrer Publikation die schriftliche Genehmigung mindes-

tens einer Referentin oder eines Referenten und der oder des Vorsitzenden des Promotionsausschus-

ses einzuholen. 2Zudem ist in der Publikation kenntlich zu machen, dass diese auf der begutachteten 

Dissertation, unter Angabe des Titels, des Fachbereichs und der Universität Osnabrück, beruht. 

(7) Wird eine Dissertation von einem gewerblichen Verleger vertrieben und wird dafür ein Druckkos-

tenzuschuss aus öffentlichen Mitteln gewährt, sind der Hochschulbibliothek insgesamt sechs 

Exemplare für Tauschzwecke zur Verfügung zu stellen. 

§ 19 Vollzug der Promotion 

(1) 1Bei positiver Entscheidung gemäß § 17 Absatz 1 verleiht der Fachbereich Erziehungs- und Kultur-

wissenschaften den Grad einer Doktorin oder eines Doktors. 2Die Promotion wird durch Aushändi-

gung der Promotionsurkunde durch die Leitung des Fachbereiches Erziehungs- und Kulturwissen-

schaften vollzogen. 3Vorher hat die Bewerberin oder der Bewerber nicht das Recht, den Doktortitel 

zu führen, erhält aber auf Antrag eine vorläufige Bescheinigung über die erbrachten Leistungen; in 

ihr ist klarzustellen, dass sie nicht als Promotionsurkunde gilt und die Berechtigung zur Führung des 

Doktortitels erst nach Aushändigung der Promotionsurkunde besteht. 

(2) 1Die Promotionsurkunde wird nach dem Muster der Anlage 3 in deutscher Sprache und in englisch-

sprachiger Übersetzung (Anlage 4) ausgefertigt. 2Sie datiert vom Tag der mündlichen Prüfung, wird 

jedoch erst nach Erfüllung der Veröffentlichungspflicht gemäß § 18 ausgehändigt. 

§ 20 Erfolgloser Abschluss des Promotionsverfahrens 

(1) Das Promotionsverfahren ist erfolglos beendet, wenn entweder die Annahme der Dissertation abge-

lehnt wurde oder die mündliche Prüfung endgültig kein genügendes Ergebnis gehabt hat. 

(2) Die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses teilt der Bewerberin oder dem Bewerber das 

Ergebnis mit. 

(3) 1Eine abermalige Bewerbung ist nur einmal zulässig. 2Dies gilt auch dann, wenn die erste erfolglose 

Bewerbung an einer anderen wissenschaftlichen Hochschule stattgefunden hat. 3Eine zurückgewie-

sene Dissertation darf außer unter der Voraussetzung des § 12 Absatz 9 nicht in gleicher oder un-

wesentlich abgeänderter Form wieder zum Zwecke der Promotion vorgelegt werden. 4Bei einem 

erneuten Gesuch auf Annahme als Doktorandin oder Doktorand ist in jedem Fall von dem früheren 

fehlgeschlagenen Versuch Mitteilung zu machen. 5Dabei sind der Zeitpunkt der ersten Bewerbung, 

die wissenschaftliche Hochschule und der Fachbereich (Fakultät), bei der die Arbeit eingereicht 

wurde, sowie das Thema der Arbeit anzugeben. 

§ 21 Zurücknahme des Promotionsgesuchs 

(1) 1Ein Promotionsgesuch kann zurückgenommen werden, solange noch kein ablehnendes Gutachten 

über die Dissertation eingegangen ist. 2Danach ist eine Rücknahme nur aus wichtigen persönlichen 

Gründen, die nicht im Zusammenhang mit dem Promotionsverfahren stehen dürfen, möglich. 

(2) Sofern im Falle einer Gemeinschaftsarbeit eine der Bewerberinnen oder einer der Bewerber das 

Promotionsgesuch berechtigterweise zurücknimmt, entscheidet der Promotionsausschuss nach An-

hörung der weiteren Bewerberin oder Bewerberinnen oder des weiteren Bewerbers oder der weite-

ren Bewerber sowie der Betreuerin oder des Betreuers über das weitere Vorgehen. 

(3) 1Der Antrag auf Rücknahme des Promotionsgesuchs ist schriftlich an die Vorsitzende oder den Vor-

sitzenden des Promotionsausschusses zu richten. 2Eine Neueröffnung kann danach in gleicher Weise 

beantragt werden. 
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§ 22 Ungültigkeit der Promotionsleistungen 

(1) Ergibt sich vor der Aushändigung der Promotionsurkunde, dass sich die Bewerberin oder der Be-

werber bei ihren oder seinen Promotionsleistungen einer Täuschung schuldig gemacht hat oder we-

sentliche Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion irrigerweise als gegeben angenommen 

worden sind, so kann der Promotionsausschuss die Promotionsleistungen für ungültig erklären. 

(2) Vor der Beschlussfassung ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

§ 23 Entziehung des Doktorgrades 

(1) Die Verleihung des Doktorgrades kann zurückgenommen werden, wenn die ihr zugrunde liegende 

Hochschulprüfung, staatliche oder kirchliche Prüfung nachträglich für nicht bestanden erklärt wird.  

(2) 1Stellt sich nach Abschluss des Promotionsverfahrens heraus, dass der Doktorgrad durch Täuschung 

oder sonst in unrechtmäßiger Art und Weise erworben worden ist, so spricht der Fachbereich die 

Unwürdigkeit der oder des Promovierten aus. 2Der akademische Titel ist zu entziehen. 

(3) 1Die Verleihung des Doktorgrades kann außer in den Fällen des § 49 Verwaltungsverfahrensgeset-

zes auch dann widerrufen werden, wenn die Inhaberin oder der Inhaber in schwerer Weise die mit 

dem Doktorgrad verliehene Würde verletzt hat, insbesondere durch eine Straftat, oder den mit dem 

Doktorgrad verbundenen Anspruch der Wissenschaftlichkeit missbraucht hat. 2Eine Straftat darf nur 

nach den Vorschriften des Bundeszentralregisters berücksichtigt werden. 

(4) Im Übrigen bleiben die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes unberührt. 

§ 24 Erneuerung der Promotionsurkunde 

Die Promotionsurkunde kann nach 50 Jahren erneuert werden, wenn dies mit Rücksicht auf besondere wis-

senschaftliche Verdienste oder wegen einer besonders engen Verknüpfung der Jubilarin oder des Jubilars 

mit der Universität Osnabrück angebracht erscheint. 

§ 25 Einsicht in die Promotionsakte 

1Nach Abschluss des Promotionsverfahrens wird der Bewerberin oder dem Bewerber auf Antrag Einsicht 

in die Promotionsakte gewährt. 2Der Antrag ist spätestens drei Monate nach Abschluss des Promotionsver-

fahrens zu stellen. 3Davon unberührt bleiben §§ 29 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz. 

§ 26 Widerspruch 

(1) Gegen Entscheidungen nach dieser Promotionsordnung kann innerhalb eines Monats nach Zugang 

des Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der oder dem Vorsitzenden des 

Promotionsausschusses eingelegt werden. 

(2) 1Über den Widerspruch entscheidet der Promotionsausschuss. 2Wird dem Widerspruch nicht abge-

holfen, bescheidet die Dekanin oder der Dekan die Widerspruchsführerin oder den Widerspruchs-

führer. 

(3) 1Soweit sich der Widerspruch gegen eine Entscheidung der Promotionskommission richtet, leitet die 

oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses den Widerspruch der Promotionskommission zur 

Überprüfung zu. 2Ändert die Promotionskommission ihre Entscheidung nicht antragsgemäß, prüft 

der Promotionsausschuss die Entscheidung darauf, ob 

1. gegen allgemeine Grundsätze der Lebenserfahrung verstoßen, 

2. von unrichtigen Voraussetzungen oder sachfremden Erwägungen ausgegangen, 

3. gegen allgemein anerkannte Grundsätze oder Bewertungsmaßstäbe verstoßen oder 

4. gegen Rechtsvorschriften verstoßen 

 wurde. 
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(4) 1Soweit sich der Widerspruch gegen die Entscheidung einer Referentin oder eines Referenten rich-

tet, leitet die oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses den Widerspruch der Referentin oder 

dem Referenten zu. 2Im Übrigen gilt Absatz 3 entsprechend. 

(5) 1Über den Widerspruch soll innerhalb von drei Monaten abschließend entschieden werden. 2Soweit 

dem Widerspruch nicht abgeholfen wird, ist der Bescheid zu begründen und mit einer Rechtsbe-

helfsbelehrung zu versehen. 

§ 27 Ehrenpromotion 

(1) In Anerkennung hervorragender persönlicher Leistungen, die wesentlich zur Entwicklung eines Fa-

ches des Fachbereiches beigetragen haben, kann der Fachbereich den Grad einer Doktorin oder eines 

Doktors der Philosophie ehrenhalber (Dr. phil. h.c.) als herausgehobene Auszeichnung verleihen. 

(2) § 23 gilt entsprechend. 

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Grundordnung der Universität Osnabrück in der jeweils 

gültigen Fassung. 
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Zweiter Teil 

§ 28 Besondere Bestimmungen für die Promotion in gemeinsamer Betreuung 
mit einem Fachbereich einer ausländischen wissenschaftlichen Hoch-
schule 

(1) 1Promotionsverfahren können in gemeinsamer Betreuung mit einer ausländischen wissenschaftli-

chen Hochschule vorbereitet und durchgeführt werden, wenn 

1. für die Promotion die Vorlage einer Dissertation und eine mündliche Promotionsleistung erfor-

derlich sind, 

2. weitere Promotionsleistungen nicht zu erbringen sind und 

3. mit dem Fachbereich der ausländischen wissenschaftlichen Hochschule eine Kooperationsver-

einbarung zur Durchführung eines gemeinsamen Promotionsverfahrens getroffen worden ist. 
2Die Kooperationsvereinbarung muss Regelungen über Einzelheiten der gemeinsamen Betreu-

ung, die Einschreibung der Bewerberin oder des Bewerbers an einer wissenschaftlichen Hoch-

schule und die Registrierung des Dissertationsthemas enthalten. 

(2) 1Für die Promotion in gemeinsamer Betreuung mit einem Fachbereich einer ausländischen wissen-

schaftlichen Hochschule kann die Bewerberin oder der Bewerber wählen, ob sie oder er das Promo-

tionsverfahren nach den an der Universität Osnabrück oder nach den an der ausländischen wissen-

schaftlichen Hochschule geltenden Vorschriften durchführen will. 2Wählt die Bewerberin oder der 

Bewerber das an der Universität Osnabrück angewandte Verfahren, gelten die Bestimmungen des 

Ersten Teils, soweit im Folgenden keine besonderen Bestimmungen getroffen sind. 

(3) 1Neben der Betreuerin oder dem Betreuer gemäß § 5 wird die Bewerberin oder der Bewerber wäh-

rend des Promotionsverfahrens von einer oder einem diesen gleichgestellten Hochschullehrerin oder 

Hochschullehrer des Fachbereichs der ausländischen wissenschaftlichen Hochschule begleitet. 2Die 

Betreuerinnen oder Betreuer sind in der Vereinbarung nach Absatz 1 zu nennen. 3§§ 5 Absatz 3, 11 

Absatz 1 Satz 3 gelten entsprechend. 

(4) 1In der Vereinbarung nach Absatz 1 kann festgelegt werden, dass der Abriss des Lebenslaufs in einer 

anderen als in der deutschen Sprache verfasst werden kann. 2Die Zusammenfassung der Dissertation 

soll in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. 3Sofern die Dissertation nicht in deut-

scher oder englischer Sprache abgefasst wird, muss die Sprache in der Vereinbarung festgelegt wer-

den. 

(5) Mitglied der Promotionskommission muss mindestens eine weitere Hochschullehrerin oder ein wei-

terer Hochschullehrer des Fachbereichs der ausländischen wissenschaftlichen Hochschule sein. 

(6) 1Die Beurteilung der Promotionsleistungen erfolgt auch nach dem für den Fachbereich der auslän-

dischen wissenschaftlichen Hochschule geltenden Recht. 2Ob und inwieweit diese Bewertung bei 

der Bekanntgabe des Ergebnisses mitgeteilt und in der Promotionsurkunde ausgewiesen wird, ent-

scheidet sich nach dem für die beteiligte ausländische wissenschaftliche Hochschule geltenden 

Recht. 

(7) 1Die Promotionsurkunde wird nach dem Muster der Anlage 5 angefertigt. 2Findet die mündliche 

Prüfung nicht an der Universität Osnabrück statt, muss die Promotionsurkunde unter Berücksichti-

gung der für die ausländische wissenschaftliche Hochschule geltenden Vorschriften den Anforde-

rungen des § 19 Absatz 2 Satz 1 entsprechen. 

(8) 1Mit dem Empfang der Promotionsurkunde erhält die Bewerberin oder der Bewerber das Recht, in 

der Bundesrepublik Deutschland den Doktorgrad (§ 1 Absatz 1) und in dem Staat, dem die beteiligte 

ausländische wissenschaftliche Hochschule angehört, den entsprechenden Doktorgrad zu führen. 
2Die Promotionsurkunde muss einen Zusatz enthalten, dass der verliehene ausländische Doktorgrad 

kein im Ausland erworbener akademischer Grad im Sinne der Nds. Verordnung über die Führung 

ausländischer akademischer Grade, Titel und Tätigkeitsbezeichnungen (AkGradVO) vom 

24.04.2008 (Nds. GVBl. 2008, Seite 116) ist. 3§ 19 Absatz 1 Satz 3 findet entsprechende Anwen-

dung. 
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(9) Für die Vervielfältigung der Dissertation und die Zahl der Pflichtexemplare gilt das Recht der wis-

senschaftlichen Hochschule, an der die mündliche Prüfung erbracht worden ist. 

§ 29 In-Kraft-Treten; Übergangsregelungen 

(1) 1Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Uni-

versität Osnabrück in Kraft.  

(2) Für die Doktorandinnen und Doktoranden, die vor dem In-Kraft-Treten dieser Ordnung vom Pro-

motionsausschuss angenommen worden sind, finden die §§ 5 bis 7 in der bisherigen Fassung An-

wendung, im Übrigen gelten für sie die Regelungen der aktuellen Fassung. 2Soweit von den Dokto-

randinnen und Doktoranden gewünscht, kann auch für sie ein IDP abgeschlossen werden.  

(3) Die Doktorandinnen und Doktoranden, die bei In-Kraft-Treten der Ordnung bereits zur Promotion 

zugelassen worden sind, beenden das Promotionsverfahren nach den bisher geltenden Regelungen. 
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ANLAGE 1 

Erklärung über die Eigenständigkeit der erbrachten wissenschaftlichen Leistung 

Ich erkläre hiermit an Eides statt*, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne 

Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus anderen Quellen direkt oder 

indirekt übernommenen Daten und Konzepte sind unter Angabe der Quelle gekennzeichnet. 

 

Bei der Auswahl und Auswertung folgenden Materials haben mir die nachstehend aufgeführten Personen 

in der jeweils beschriebenen Weise entgeltlich/ unentgeltlich geholfen. 

 

 

1.  ...............................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................  

2.  ...............................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................  

3.  ...............................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................  

 

 

Weitere Personen waren an der inhaltlichen materiellen Erstellung der vorliegenden Arbeit nicht beteiligt. 

Insbesondere habe ich hierfür nicht die entgeltliche Hilfe von Vermittlungs- bzw. Beratungsdiensten (Pro-

motionsberater oder andere Personen) in Anspruch genommen. Niemand hat von mir unmittelbar oder mit-

telbar geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten 

Dissertation stehen. 

 

Die Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen 

Prüfungsbehörde vorgelegt. 

 

 

.......................................................... .................................................................. 

(Ort. Datum) (Unterschrift) 

 

 

* Nach § 9 Absatz 3 Satz 3, § 7 Absatz 4 Satz 2 NHG darf die Hochschulen von den Doktoranden eine 

Versicherung an Eides statt verlangen und abnehmen, wonach die Prüfungsleistung von ihnen selb-

ständig und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht worden ist.  

 

Die Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung ist strafbar. Bei vorsätzlicher, also wissentlicher, 

Abgabe einer falschen Erklärung droht eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder eine Geldstrafe. Eine fahr-

lässige Abgabe (obwohl hätte erkannt werden müssen, dass die Erklärung nicht den Tatsachen entspricht) 

kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe nach sich ziehen. 

 

§ 156 StGB: Falsche Versicherung an Eides Statt 

Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zuständigen Behörde eine solche Versiche-

rung falsch abgibt oder unter Berufung auf eine solche Versicherung falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
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§ 161 StGB: Fahrlässiger Falscheid, fahrlässige falsche Versicherung an Eides Statt: 

(1) Wenn eine der in den §§ 154 bis 156 bezeichneten Handlungen aus Fahrlässigkeit begangen worden ist, 

so tritt Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe ein. 

 

(2) Straflosigkeit tritt ein, wenn der Täter die falsche Angabe rechtzeitig berichtigt. Die Vorschriften des 

§ 158 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend. 
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ANLAGE 2 

Musterblatt des Titelblattes 

Vorderseite 

 

 

........................................................................ 

(Titel) 

 

Dissertation 

zur Erlangung des Doktorgrades 

des Fachbereichs Erziehungs- und Kulturwissenschaften 

der Universität Osnabrück 

 

vorgelegt 

von 

................................................................ 

aus 

........................................................ 

(Geburtsort) 

 

 

Osnabrück, 20.... (Erscheinungsjahr) 
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Rückseite 

 

 

 

 

Berichterstatterinnen oder Berichterstatter: 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

 

Tag der mündlichen Prüfung: ........................................................ 

 

Gleichzeitig erschienen in: 

 

(bei) ................................................................  Bd.: ..........................  

 

 

Heft .............  Seite ............  (Ort) ........................................ 20........ 
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ANLAGE 3 

Der Fachbereich  

Erziehungs- und Kulturwissenschaften 

der Universität Osnabrück 

verleiht 

Frau / Herrn  

geboren am    in 

in Anerkennung der von ihr / ihm eingereichten wissenschaftlichen 

Abhandlung 

„Dissertationsthema “ 

und nach erfolgreicher Ablegung der mündlichen Prüfung 

am ..... 

den Grad 

Doktorin / Doktor der Philosophie (Dr. phil.) 

mit der Gesamtnote 

.... 

Osnabrück, den ... Osnabrück, den ... 

  

Die / der Vorsitzende  

des Promotionsausschusses 

Die Dekanin / Der Dekan  

Fachbereich Erziehungs- und 

Kulturwissenschaften 

Professorin Dr. / Professor Dr. ... Professorin Dr. / Professor Dr. ... 



 26 

ANLAGE 4 

 

The Department of Education and Cultural Sciences  

at the University of Osnabrück 

Prof. Dr. ….. 

awards to 

 

…………………………………………………………… 

born on ………………………… in:……………………………………… 

 

due to the approval of his/ her submitted scientific thesis 

“title of thesis” 

 

and after passing the oral examination successfully 

on …………………… 

the degree  

Doctor of Philosophy (Dr. phil.) 

with the final grade of 

....                          seal  

 

Osnabrück, (date) ... Osnabrück, (date) ... 

  

Chair of the Committee  

for doctoral studies 

Dean of Faculty  

Department of Education and Cultural 

Sciences 

Professorin Dr. / Professor Dr. ... Professorin Dr. / Professor Dr. ... 

 

We hereby point out that this document is the approved translation of the original Ph.D. certificate which is in German. 
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ANLAGE 5 

Muster einer Urkunde für eine Promotion im Rahmen eines gemeinsamen Betreuungsverfahrens  

(Co – tutelle de thèse) von einer deutschen und einer ausländischen Universität 

Der Fachbereich Kultur- und Erziehungswissenschaften 

der Universität Osnabrück 

und 

die Fakultät (Name der Fakultät) 

der Universität (Name der ausländischen Universität) 

verleihen gemeinsam 

Frau / Herrn * 

geboren am (Datum) in (Ort) 

den Grad 

einer Doktorin / eines Doktors der Philosophie 

Sie / Er  hat in einem ordnungsgemäßen, gemeinsam von den beiden Fakultäten betreuten Pro-

motionsverfahren durch die mit (Note / Prädikat)  beurteilte Dissertation mit dem Thema 

(Titel der Dissertation) 

sowie in einer am (Datum) abgehaltenen mündlichen Prüfung 

(in den Fächern / in dem Fach – Bezeichnung der Prüfungsfächer) 

ihre / seine wissenschaftliche Befähigung erwiesen und dabei das 

Gesamturteil (Note / Bewertung) 

erhalten 

(Siegel der deutschen Universität) (Siegel der ausländischen Universität) 

(Ort, Datum) (Ort, Datum) 

Die Dekanin / Der Dekan 

Fachbereich Erziehungs- und 

Kulturwissenschaften 

der Universität Osnabrück 

Der (Präsident / Dekan)  

der (Name der ausländischen Universität / 

Fakultät) 

 

 

(Name des Dekans) 

 

 

(Name des Präsidenten / Dekans) 

Frau / Herr (Name) hat das Recht, den Doktorgrad entweder in der deutschen oder ausländischen Form 

zu führen. In Klammern können die Namen der beiden Universitäten, die das Promotionsverfahren be-

treut haben, hinzugefügt werden. 

 

Dieser Doktorgrad bedarf zur Führung in der Bundesrepublik keiner weiteren staatlichen Genehmigung. 

Diese Urkunde gilt nur in Verbindung mit der Promotionsurkunde des (ausländischen) Erziehungsministe-

riums Nr. ... vom ............... 

                                                           

* Nicht Zutreffendes streichen. 
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Text der Vorderseite 
 

in ausländischer Sprache ! 
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ANLAGE 6 

Muster für einen  
Individueller Entwicklungsplan (IDP) für die Promotion 

(Nichtzutreffendes streichen) 

 

1. Promovierende_r 

Name, Vorname  

Promotionsordnung 

 

 

Erstbetreuer_in  

Weitere Beteiligte (z.B. Ko-Betreuer_in, 

Mentor_in) 

 

 

Die formalen Voraussetzungen für die Promotion 

(lt. Promotionsordnung) liegen vor (z.B. Aner-

kennung eines ausländischen oder fachfremden 

Studiengangs) 

 

 

2. Promotionsprojekt 

2.1 Thema der Dissertation / Bereich, in dem nach dem Dissertationsthema gesucht wird: 

 

 

2.2 Kurzbeschreibung: 

 

 

 

2.3 Exposé liegt vor und wurde besprochen:  ___________________________________ 

2.4 Exposé wird nachgereicht bis zum:  ___________________________________ 

2.5 Soll das Exposé mündlich präsentiert werden?   ja  nein 

 Wenn ja, in welchem Rahmen 
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2.6 Vorläufiger Arbeits- und Zeitplan der Promotion (ggf. einschließlich Meilensteine) 

 Alternativ: Fahrplan zur Themenfindung 

 

2.7 Geplante Abgabe der Dissertation: _____________________________ 

2.8 Verfügbare Zeit der bzw. des Promovierenden 

 für die Promotion pro Woche: _____________________________ 

 Die Übernahme von Familienaufgaben findet bei der Zeitplanung Berücksichtigung. 

 

2.9 Die für die Promotion notwendigen Geräte und die Software sind verfügbar. 

 Ggf. erforderliche Maßnahmen: 

 

 

Die Erschließung von Archiven und Dokumenten ist gesichert. 

Erforderliche Maßnahmen: 

 

3. Betreuung 

3.1 Perspektivisch /Konzeptionell 

 

a) Zeitliche Abstände der Statusgespräche zwischen Promovierender bzw. Promovierendem und 

Betreuer_in: 

 

 

 

b) Arbeitsberichte (Umfang und Zeitabstände): 

 

c) Sind Gespräche über den beruflichen Werdegang nach der Promotion gewünscht? 

 ja  nein  noch nicht 

 

3.2 Besteht die Möglichkeit zu kurzfristigen Absprachen, Beratungs- und Feedbackgesprächen? 
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3.3 Vorgehen bei Konflikten 

Im Fall von Uneinigkeiten, Missverständnissen oder Konflikten wird grundsätzlich versucht, diese 

mit gegenseitiger Rücksichtnahme im persönlichen Gespräch zu klären. Bei zusätzlichem Bedarf wird 

auf den Verfahrensleitfaden der Universität Osnabrück zum Umgang mit Konflikten im Bereich der 

Promotion hingewiesen,1 

Bei Fragen zur guten wissenschaftlichen Praxis kann der Ombudsmann bzw. die Ombudsfrau der 

Universität Osnabrück als Ansprechpartner_in hinzugezogen werden. 

3.4 Entscheidung und Fortführung der Promotion 

Zeichnet sich ab, dass die Fertigstellung der Dissertation innerhalb der vorgesehenen Abgabezeit nicht 

gesichert ist, besprechen Promovierende_r und Betreuer_in, ob und in welcher Form das Promotions-

vorhaben fortgesetzt werden soll. Individuelle Umstände wie Krankheit oder Familienzeit werden bei 

der Entscheidung berücksichtigt. 

 

4. Finanzierung der Promotionsphase2 

4.1 Die Sicherung des Lebensunterhalts der bzw. des Promovierenden ist gewährleistet durch: 

 a) eine Planstelle an der Universität Osnabrück: von________ bis_________ 

 b) eine Drittmittelstelle an der Universität Osnabrück: von________ bis_________ 

 c) ein Stipendium durch: ________________________ von________ bis_________ 

 d) eine Stelle außerhalb der Universität Osnabrück (externe Promotion): 

_______________________________________________________________ 

 

 e) Sonstiges3:  

                                                           

1 Den Verfahrensleitfaden zum Umgang mit Konflikten im Bereich der Promotionen und eine Liste der Anlaufstellen 

und Ansprechpersonen finden Sie auf der ZePrOs-Homepage in der Rubrik Service unter: http://www.uni-

osnabrueck.de/forschung/nachwuchs/nachwuchsfoerderung/zepros.html 

2 Die Betreuung bis zum Abschluss der Promotion ist unabhängig von der Dauer der Finanzierung der Promotion. 

3 Bitte kreuzen Sie „Sonstiges“ an, wenn die Sicherung des Lebensunterhalts anderweitig gewährleistet ist. 
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4.2 Die Finanzierung des Promotionsprojekts (z.B. Konferenz- und Archivbesuche, erforderliche Ge-

räte, Software, Büro- und Verbrauchsmaterial, Einbindung externer Expertise) ist gesichert. 

 Zur Beschaffung der Finanzmittel sind folgende Maßnahmen notwendig: 

 

 

 

5. Individuelle Qualifikation 

5.1 Fachwissenschaftliche Weiterqualifikation 

a) Sollen weitere fachliche Kompetenzen erworben werden? Welche? Bis zu welchem Zeitpunkt? 

Wie werden diese erworben? 

 

 

b) Einbindung in die Arbeitszusammenhänge des Fachgebietes (z.B. Teilnahme an fachwissen-

schaftlichen Veranstaltungen, Kolloquien, Mitarbeit im Labor) 

 Veranstaltungen / Zeitraum: 

 

 

c) Teilnahme an Konferenzen und Tagungen, Archivbesuche, Forschungsaufenthalte 

 Veranstaltungen / Zeitraum: 

 

d) Ist die Einbindung externer Expertise erforderlich? 

 In welcher Form (z.B. Kooperation, Einkauf von Daten, externer Forschungsaufenthalt, Labor-

arbeit)? 

 

 In welchem Zeitraum? 



 33 

5.2 Erwerb überfachlicher Qualifikation und Kompetenzen4: 

Mögliche Bereiche: 

 Wissenschaftliche und hochschuldidaktische Qualifikation 

 Selbstführungskompetenzen und Karriereplanung 

 Führungskompetenzen 

 Arbeitstechniken, Sprach- und Medienkompetenz 

 Weitere:  __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 

5.3 Praktika 

Sind Praktika sinnvoll?  ja  nein 

Wenn ja, in welchen Bereichen und in welchem Zeitraum? 

 

 

6. Beteiligung in der Lehre 

6.1 Umfang der Lehrbeteiligung (evtl. durch einen Arbeitsvertrag geregelt): 

 

 

6.2 Welche Veranstaltungen bzw. welche Veranstaltungstypen sollen gehalten werden? 

 

 

6.3 Teilnahme an hochschuldidaktischen Angeboten: 

                                                           

4 Siehe beispielsweise das Kursprogramm des ZePrOs unter: http://www.uni-

osnabrueck.de/forschung/nachwuchs/Nachwuchsförderung/zepros/kurs_und_veranstaltungsprogramm.html 
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7. Berufliche Orientierung in außeruniversitären Arbeitsfeldern –falls erwünscht5 

In welcher Form (z.B. Beratungs- oder Orientierungsgespräch, Präsentation des Promotionsvorhabens, 

Austausch)? 

 

 

 

Zu welchem Zweck (z.B. Anwendung bestimmter Methoden, Unterstützung bei der empirischen Arbeit, 

Untersuchung von Fallbeispielen? 

 

 

 

In welchem Bereich (z.B. Marketing, Personalmanagement, Logistik, Gesundheitswesen)? 

 

 

8. Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis 

Die Unterzeichneten verpflichten sich zur Einhaltung der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis ge-

mäß den „Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftli-

chem Fehlverhalten an der Universität Osnabrück“.6 

 

9. Fachspezifische Ergänzungen 

 

 

Besprochen am7 _________________________________ 

von 

Name Promovierende_r Unterschrift 

Name Betreuer_in Unterschrift 

                                                           

5 Das ZePrOs bietet die Vermittlung von Kontakten zu Unternehmen und außeruniversitären Einrichtungen an. 

6 Die „Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem 

Fehlverhalten an der Universität Osnabrück“ finden Sie auf der ZePrOs-Homepage in der Rubrik Infothek unter: 

http://www.uni-osnabrueck.de/forschung/nachwuchsförderung/zepros/infothek.html 

7 Es wird empfohlen, den IDP nach einem Jahr zu aktualisieren. 
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Bestätigung über den Abschluss eines Individuellen  

Entwicklungsplans zur Promotion (IDP) 

 

Die Doktorandin/ der Doktorand …………………………….….. und die Betreuerin/ der 

Betreuer ………………………………………….. haben im Rahmen des geplanten Pro-

motionsvorhabens mit einer Dissertation zum Thema 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(Arbeitstitel oder Gebiet) 

 

einen Individuellen Entwicklungsplan zur Promotion (IDP) abgeschlossen. 

 

Der IDP beinhaltet eine Betreuungsvereinbarung und schließt darüber hinaus weitere 

Vereinbarungen mit Blick auf Fragen der Finanzierung der Promotionsphase, der indivi-

duellen Qualifikation, der Beteiligung in der Lehre, ggf. der beruflichen Orientierung so-

wie einer Verpflichtung auf die Einhaltung der Grundsätze guter wissenschaftlicher Pra-

xis ein. 

 

Der IDP wird zu Beginn der Promotion abgeschlossen und im Rahmen der Statusgesprä-

che von Promovierenden und Betreuenden weiterentwickelt. 

 

 

 

Osnabrück, den ……………………… 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………………. 

Doktorandin/Doktorand Betreuerin/Betreuer 

 

 

 


